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Aufgrund der Art 23, 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 sowie Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) 
für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBl S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 38 der Verordnung 
vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) erlässt die Stadt Bayreuth folgende Satzung: 

 
 

I. 
Allgemeine Vorschriften 

 
 

§ 1 
Geltungsbereich und Friedhofszweck 

(1) Diese Friedhofssatzung gilt für die in § 2 Abs. 1 näher bestimmten Bestattungsein-
richtungen der Stadt Bayreuth. 

(2) Der Südfriedhof dient insbesondere den verstorbenen Gemeindemitgliedern als 
würdige Ruhestätte und der Pflege ihres Andenkens. 

 
§ 2 

Öffentliche Einrichtungen und Bestattungsanspruch 
(1) Die Stadt Bayreuth unterhält als öffentliche Einrichtung den Südfriedhof mit Lei-

chenhalle und Aussegnungshalle. 
(2) Diese öffentlichen Einrichtungen dienen der Bestattung aller Personen, die 

a) bei ihrem Ableben in der Stadt Bayreuth ihren Wohnsitz hatten, 
b) im Stadtgebiet oder einem angrenzenden gemeindefreien Gebiet verstorben oder tot 

aufgefunden worden sind, wenn eine ordnungsgemäße Bestattung anderweitig nicht 
sichergestellt ist, 

c) ein Nutzungsrecht an einer belegungsfähigen Grabstätte besitzen. 
(3) Die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen durch andere Personen kann von der 

Friedhofsverwaltung zugelassen werden. 
(4) Für Tot- und Fehlgeburten gilt Art. 6 des Bestattungsgesetzes. 

 
§ 3 

Schließung und Entwidmung 
(1) Der Südfriedhof, die Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können im öffentli-

chen Interesse ganz oder teilweise geschlossen oder entwidmet werden. Durch die Schlie-
ßung wird die Möglichkeit weiterer Beisetzungen ausgeschlossen; durch die Entwid-
mung verliert der Friedhof seine Eigenschaft als öffentliche Bestattungseinrichtung. Be-
steht die Absicht der Schließung, so werden keine Nutzungsrechte mehr erteilt oder wie-
dererteilt. 

(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind jeweils 
öffentlich bekannt zu machen. 

(3) Die Stadt Bayreuth kann die Schließung verfügen, wenn keine Rechte auf Bestat-
tung entgegenstehen, oder wenn die vorzeitige Auflösung des Grabnutzungsrechts mit 
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den Grabnutzungsberechtigten vereinbart wurde oder zur Abwehr von Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit. Die Stadt Bayreuth kann die Entwidmung verfügen, soweit keine 
Rechte auf Bestattung entgegenstehen und alle Ruhefristen abgelaufen sind. 

(4) Soweit zur Schließung Nutzungsrechte im Einvernehmen mit dem Berechtigten abge-
löst werden sollen oder aufgehoben worden sind, sind unter ersatzweiser Einräumung ent-
sprechender Rechte auch Umbettungen ohne Kosten für den Nutzungsberechtigten mög-
lich. 

(5) Im Übrigen gilt Art. 11 BestG. 
 
 

II. 
Ordnungsvorschriften 

 
 

§ 4 
Öffnungszeiten 

(1) Der Südfriedhof und die Friedhofsteile sind nach Maßgabe der an ihren Eingängen 
bekanntgegebenen Zeiten für den Besucherverkehr geöffnet. 

(2) Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten des Friedhofs oder einzelner Friedhofs-
teile aus besonderem Anlass vorübergehend untersagen oder außerhalb der vorgenannten 
Öffnungszeiten gestatten. 
 

§ 5 
Verhalten in den Bestattungseinrichtungen 

(1) Jeder hat sich auf dem Gelände des Südfriedhofs, einschließlich der Aussegnungs-
halle und der Leichenhalle der Würde des Ortes und der Achtung der Persönlichkeits-
rechte der Hinterbliebenen und Besucher entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen 
des Friedhofspersonals sind zu befolgen. 

(2) Kinder unter zehn Jahren sollen den Südfriedhof nur in Begleitung und unter Ver-
antwortung Erwachsener betreten. 

(3) In den Bestattungseinrichtungen ist insbesondere nicht gestattet, 
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art und Sportgeräten (z. B. Rollschuhen, Inlineskater 

etc.) zu befahren, ausgenommen hiervon sind Kinderwagen, Rollstühle und vergleich-
bare Hilfsmittel zum Transport von Kindern, Kranken und Behinderten, 

b) Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, sowie gewerbliche und sonstige 
Leistungen, anzubieten oder diesbezüglich zu werben, 

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung Arbeiten auszuführen, 
d) Film-, Video und Fotoaufnahmen von Grabstätten und insbesondere Grabmalen zu er-

stellen, zu verwerten und zu verbreiten (z. B. Internet), außer zu privaten Zwecken, 
e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Druckschriften, die im Rahmen der Bestat-

tungsfeier notwendig und üblich sind, 
f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern,
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g) Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen, Einfriedungen und 
Hecken zu übersteigen und Rasenflächen (soweit sie nicht als Wege dienen), Grab-
stätten und Grabeinfassungen zu betreten, 

h) zu lärmen und zu spielen, 
i) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde, 
j) unpassende Gefäße (Konservendosen u. ä.) auf die Grabstätten zu stellen sowie solche 

Gefäße oder Gießkannen zwischen oder hinter den Grabstätten abzustellen. 
k) Bänke oder andere Sitzgelegenheiten sollen an den Grabstätten nicht dauerhaft ange-

bracht werden.  
Die Friedhofsverwaltung kann von den Verboten auf Antrag Ausnahmen zulassen, soweit 
sie mit dem Zweck des Friedhofs und der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 

(4) Totengedenkfeiern bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Sie sind 
eine Woche vorher anzumelden. 

 
§ 6 

Gewerbliche Tätigkeiten auf dem Friedhof 
(1) Bildhauer, Steinmetze, Bestatter und sonstige Gewerbetreibende mit vergleichba-

ren Tätigkeiten im Bestattungsgewerbe und ihre Gehilfen haben den Regelungen der 
Friedhofssatzung und den Anweisungen der Friedhofsverwaltung Folge zu leisten. Durch 
gewerbliche Arbeiten darf die Würde des Friedhofs nicht beeinträchtigt werden; insbe-
sondere ist auf Bestattungsfeierlichkeiten Rücksicht zu nehmen. 

(2) Unbeschadet § 5 Abs. 3 Buchstabe c) dürfen gewerbliche Tätigkeiten auf dem Fried-
hof nur während der Öffnungszeiten der Friedhofsverwaltung durchgeführt werden. In 
Ausnahmefällen kann die Friedhofsverwaltung auch außerhalb der Öffnungszeiten ge-
werbliche Tätigkeiten gestatten. 

(3) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem 
Friedhof nur vorübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hin-
dern. Bei Beendigung oder bei Unterbrechung der Tagesarbeit sind die Arbeits- und die 
Lagerplätze wieder in den früheren Zustand zu bringen. Die Gewerbetreibenden dürfen 
auf dem Friedhof keinerlei Abraum ablagern. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder 
in den Wasserentnahmestellen des Friedhofs gereinigt werden. 

(4) Die Friedhofswege dürfen nur mit den für die Ausführung der Arbeiten oder für den 
Transport von Arbeitsmitteln erforderlichen Fahrzeugen befahren werden. Die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit im Friedhofsbereich beträgt Schritttempo. Bei anhaltendem Tau- 
oder Regenwetter kann die Friedhofsverwaltung das Befahren der Friedhofswege mit 
Fahrzeugen untersagen. 

(5) Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Gehilfen im Zu-
sammenhang mit ihrer Tätigkeit in dem Friedhof schuldhaft verursachen. 

(6) Die Ausübung gewerbsmäßiger Tätigkeiten auf dem Friedhof kann durch die Fried-
hofsverwaltung dauerhaft versagt werden, wenn die ordnungsgemäße Ausführung der 
Arbeiten nicht gewährleistet ist oder wenn trotz schriftlicher Abmahnung mehrfach ge-
gen die Friedhofsatzung oder Anordnungen der Friedhofsverwaltung verstoßen wird. Bei 
einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Abmahnung entbehrlich.
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III. 
Bestattungsvorschriften 

 
 

§ 7 
Allgemeines 

(1) Erd- und Feuerbestattungen auf dem Südfriedhof sind unverzüglich nach Eintritt des 
Sterbefalles bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. Die erforderlichen Unterlagen 
sind vorzulegen. Bei Einäscherung ist gleichzeitig die Art der Beisetzung festzulegen. 

(2) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung im Benehmen mit den 
Angehörigen, die aufgrund des Bestattungsgesetzes für die Bestattung zu sorgen haben, 
fest, soweit öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Bestattungen sollen in der Regel 
spätestens am vierten Tag nach Eintritt des Todes erfolgen. Leichen, die nicht binnen vier 
Tagen nach Eintritt des Todes, und Aschen, die nicht binnen drei Monaten nach der Ein-
äscherung beigesetzt sind, werden auf Kosten der Bestattungspflichtigen von Amts we-
gen beigesetzt. Von der Frist des Satzes 2 können Ausnahmen gemäß den Bestimmungen 
der Bestattungsverordnung zugelassen werden. 

 
§ 8 

Särge, Urnen und Leichentücher 
(1) Die Särge sollen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und 0,65 m breit sein. Sind in 

Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung 
bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. Im Übrigen gilt § 30 der Bestattungsver-
ordnung. 

(2) Urnen und Überurnen für Erdbestattungen müssen aus leicht verrottbarem Material 
bestehen und so beschaffen sein, dass die physikalische, chemische und biologische Be-
schaffenheit des Bodens oder des Grundwassers nicht nachteilig verändert wird. 

(3) Aus religiösen und weltanschaulichen Gründen können in dafür geeigneten Grab-
stätten Erdbestattungen von nicht infektiösen und nicht hochkontagiösen Leichen in ei-
nem Leichentuch ohne Sarg zugelassen werden, soweit öffentliche Belange nicht entge-
genstehen. Für den Transport der Verstorbenen sind geschlossene Särge nach Maßgabe 
des Absatz 1 zu verwenden. Leichen- und Tragetücher sowie andere Materialien, die bei 
der Erdbestattung ohne Sarg Verwendung finden, müssen vom Auftraggeber der Erdbe-
stattung gestellt werden. Dabei ist leicht vergängliches Material wie Leinen, Wolle, Seide 
oder Viskose zu verwenden, das die physikalische, chemische oder biologische Beschaf-
fenheit des Bodens oder des Grundwassers nicht nachteilig verändert und die Verwesung 
der Leiche innerhalb der Ruhezeit ermöglicht. 

 
§ 9 

Friedhofs- und Bestattungspersonal 
(1) Die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Bestattung stehenden Verrichtungen 

auf dem Südfriedhof werden von der Stadt Bayreuth hoheitlich ausgeführt, insbesondere 
a) das Ausheben und Verfüllen des Grabes, 
b) das Versenken des Sarges,
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c) die Beisetzung von Urnen, 
d) die Überführung des Sarges/der Urne von der Halle zur Grabstätte einschließlich der 

Stellung der Träger, 
e) die Ausgrabung für die Exhumierung und Umbettung von Leichen und Gebeinen so-

wie Urnen. 
f) die Herstellung der abgeschrägten Grabsohle im Erdreich bzw. das Einlegen von Kant-

hölzern aus Holz oder geeignetem verrotbarem Material für die Ausrichtung des Leich-
nams auf die rechte Schulter liegend. 

Die Stadt Bayreuth kann mit der Durchführung der hoheitlichen Tätigkeiten ein Bestat-
tungsunternehmen als Erfüllungsgehilfen beauftragen. 

(2) Im Falle einer sarglosen Bestattung haben die Bestattungspflichtigen ein auf dem 
Südfriedhof zugelassenes Bestattungsunternehmen zu wählen, welches das Herauseben 
des eingewickelten Leichnams am Grab und das Herablassen desselben übernimmt. 

(3) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur 
Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m. 

(4) Die Gräber für die Erdbeisetzungen müssen voneinander durch mindestens 0,50 m 
starke Erdwände getrennt sein. 

 
§ 10 

Ruhezeiten 
(1) Die Ruhezeiten für Leichen betragen bei Gräbern 20 Jahre. Für Leichen von Kin-

dern bis zum vollendeten 10. Lebensjahr betragen die Ruhezeiten 10 Jahre. 
(2) Die Ruhezeiten bei Gräbern mit sargloser Bestattung betragen 40 Jahre. 
(3) Die Ruhezeiten für Aschen betragen 20 Jahre. 
(4) Die Ruhefrist beginnt am Tag der Bestattung. 

 
§ 11 

Exhumierung und Umbettung 
(1) Die Ruhe der Toten darf nicht unbefugt gestört werden. 
(2) Die Exhumierung und Umbettung von Leichen und Aschen bedarf unbeschadet 

sonstiger gesetzlicher Vorschriften der vorherigen Erlaubnis der Friedhofsverwaltung. 
Die Erlaubnis kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden.  

(3) Exhumierungen und Umbettungen erfolgen grundsätzlich nur auf Antrag: Antrags-
berechtigt sind die in § 1 Abs. 1 Satz 2 Ziff. 1 der Bestattungsverordnung in ihrer jeweils 
geltenden Fassung genannten totenfürsorgeberechtigten Angehörigen des Verstorbenen, 
und zwar in der dort genannten Reihenfolge. Außerdem ist zur Umbettung die Zustim-
mung des Inhabers des Nutzungsrechts an der Grabstätte erforderlich. 

(4) Umbettungen von Urnen aus dem anonymen Sammelgrab sind ausgeschlossen. 
Ebenfalls ausgeschlossen ist die Umbettung von Leichen, die in Tüchern bestattet wur-
den.
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(5) Alle Umbettungen werden von der Friedhofsverwaltung durchgeführt. Sie be-
stimmt den Zeitpunkt der Umbettung. 

(6) Angehörige und Zuschauer dürfen der Exhumierung bzw. Umbettung nicht bei-
wohnen. 

(7) Die Kosten der Exhumierung und Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an 
benachbarten Grabstätten und Anlagen dadurch zwangsläufig entstehen, haben die An-
tragsteller zu tragen. 

(8) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Exhumierung und Um-
bettung nicht unterbrochen oder gehemmt. 

(9) Leichen und Aschen zu anderen als zu Umbettungszwecken wieder auszugraben, 
bedarf einer behördlichen oder einer richterlichen Anordnung. 

 
 

IV. 

Grabstätten 
 
 

§ 12 
Allgemeines 

(1) Die Grabstätten bleiben im Eigentum der Stadt Bayreuth. An ihnen können Rechte 
nur nach dieser Satzung erworben werden. 

(2) Die Grabstätten werden unterschieden in 
a) Erdgrabstätten, mit und ohne Pflegeverpflichtung 
b) Erdgrabstätten bei einer Beisetzung im Leichentuch mit Pflegeverpflichtung 
c) Urnengrabstätten, mit und ohne Pflegeverpflichtung 
d) Urnengrabfächer ohne Pflegeverpflichtung, 
e) Urnenbaumgrabstätten ohne Pflegeverpflichtung, 
f) Urnensammelgrabstätte (anonym) ohne Pflegeverpflichtung, 
g) Ehrengrabstätten. 

(3) Kein Anspruch besteht auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten an 
einer der Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung. 
Bei einem Antrag auf Verleihung oder Wiedererwerb sind jeweils die besonderen Um-
stände zu würdigen. 

(4) Die Größe, die Lage und die Gestaltung der einzelnen Grabstätten werden durch die 
Friedhofsverwaltung bestimmt und richten sich nach den Belegungsplänen, die während 
der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden können. Bestattungen können je-
weils nur in den von der Gemeinde freigegebenen Grabfeldern oder deren Teilen erfol-
gen. 
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§13 
Erdgrabstätten 

(1) Erdgrabstätten sind Grabstätten für Erdbeisetzungen von Leichen. Es gibt Erdgrab-
stätten mit und ohne Pflegeverpflichtung. Die Gestaltung und Pflege der Erdgrabstätten 
ohne Pflegeverpflichtung obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung. Um eine ord-
nungsgemäße Grabpflege zu gewährleisten, dürfen an der Grabstätte keine Gegenstände 
abgelegt werden, außer an hierfür vorgesehenen Plätzen. 

(2) Es wird unterschieden nach ein- und mehrstelligen Grabstätten als Einfach- oder 
Tiefgräber. In einer einstelligen Grabstätte als Einfachgrab darf nur eine Leiche beige-
setzt werden. In einem Tiefgrab sind bei gleichzeitig laufenden Ruhezeiten nur zwei Bei-
setzungen übereinander zulässig. Unabhängig davon können in Absprache mit der Fried-
hofsverwaltung und bei entsprechender Eignung des Grabes noch Urnen mit beigesetzt 
und somit auch eine Urnenerdgrabstätte errichtet werden. 

(3) Eine Bestattung im Leichentuch kann nur in einem Einfachgrab erfolgen. 
 

§ 14 
Aschen und Urnenbeisetzungen 

(1) Aschenreste und Urnen müssen den Vorschriften der §§ 17 und 27 BestV entspre-
chen. 

(2) Aschen dürfen beigesetzt werden in: 
a) Urnenerdgrabstätten mit Pflegeverpflichtung, 
b) Urnenerdgrabstätten ohne Pflegeverpflichtung, 
c) Urnengrabfächern ohne Pflegeverpflichtung, 
d) Urnenbaumgrabstätten ohne Pflegeverpflichtung, 
e) Urnensammelgrabstätte ohne Pflegeverpflichtung, 
f) Grabstätten für Erdbestattungen mit Pflegeverpflichtung. 
Überurnen und Urnen für Erdbestattungen müssen aus leicht verrottbarem Material be-
stehen: Bei Aschenresten, die über der Erde beigesetzt werden, müssen die Überurnen 
oder die Aschekapseln dauerhaft und wasserdicht sein. 

(3) Die Zahl der Urnen, die in einer Erdgrabstätte oder in einer Urnengrabstätte bestattet 
werden können, richtet sich nach der Größe der Grabstätte. Die für eine Urne benötigte 
Mindestfläche beläuft sich auf 0,25 m². 

(4) An Urnengrabfächern ohne Pflegeverpflichtung können Nutzungsrechte für zwei- 
bis dreistellige Urnenkammern erworben werden. 

(5) Baumbestattungen von Urnen in den Urnenbaumgrabstätten sind an den dort beson-
ders ausgewiesenen Bäumen im Wurzelbereich möglich. In einer Baumgrabstätte ist der 
Erwerb von ein- bis zweistelligen Urnenplätzen möglich. 

(6) Die Urnensammelgrabstätte ist eine gesondert ausgewiesene Aschenstätte, in der 
die Beisetzung von Aschen auf eigenen Wunsch oder auf Wunsch der Angehörigen ano-
nym erfolgt. Der Erwerb eines Nutzungsrechts ist nicht möglich, es kann lediglich ein 
Recht auf Beisetzung in der Sammelgrabstätte erworben werden.
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(7) In den Fällen des Abs. 2 Bauchstaben b) – e) obliegt die Gestaltung und Pflege der 
Grabstätte ausschließlich der Friedhofsverwaltung. Um eine ordnungsgemäße Grab-
pflege zu gewährleisten, dürfen an der Grabstätte keine Gegenstände abgelegt werden, 
außer an hierfür vorgesehenen Plätzen. 

 
§ 15 

Ehrengrabstätten 
Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstätten obliegt aus-

schließlich der Stadt Bayreuth. 
 

§ 16 
Rechte an Grabstätten 

(1) An einer belegungsfähigen Grabstätte kann ein Nutzungsrecht erworben werden; 
ausgenommen hiervon ist eine Beisetzung in der anonymen Urnensammelgrabstätte. Das 
Nutzungsrecht wird mindestens auf die Dauer der Ruhefrist verliehen. 

(2) Das Nutzungsrecht an den Grabstätten wird nur an einzelne natürliche und volljäh-
rige Personen nach Entrichtung der Grabnutzungsgebühr verliehen, worüber dem Nut-
zungsberechtigten ein Grabbrief ausgestellt wird. 

(3) Das Nutzungsrecht an Grabstätten kann gegen Zahlung der entsprechenden antei-
ligen Grabnutzungsgebühr verlängert werden, wenn der Nutzungsberechtigte vor Ablauf 
des Rechtes die Verlängerung bei der Friedhofsverwaltung beantragt und der Platzbedarf 
des Friedhofs es zulässt. 

(4) Auf den Ablauf des Nutzungsrechts wird der jeweilige Nutzungsberechtigte zwei 
Monate vorher schriftlich – falls er nicht bekannt ist oder nicht ohne weiteres zu ermitteln 
ist, durch eine öffentliche Bekanntmachung und durch einen zweimonatigen Hinweis auf 
der Grabstätte – hingewiesen. Nach dem Erlöschen des Nutzungsrechts kann die Fried-
hofsverwaltung über die betreffende Grabstätte anderweitig verfügen. 

(5) Eine Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte darf nur stattfinden, wenn die Ru-
hezeit die verliehene Nutzungszeit nicht übersteigt oder ein Nutzungsrecht mindestens 
für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit wiedererworben worden ist. 

(6) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grab-
stätten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit oder in begründeten Ausnahmefällen auch 
früher zurückgegeben werden. Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte möglich. 
Eine Rückzahlung der bereits entrichteten Gebühr erfolgt anteilig. 

(7) Jede Änderung der Anschrift des Nutzungsberechtigten ist der Friedhofsverwaltung 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

(8) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und Pflege der Gräber. 
Ausgenommen hiervon sind die ausgewiesenen Grabstätten ohne Pflegeverpflichtung. 

 
§ 17 

Übertragung von Nutzungsrechten 
(1) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber für den Fall seines 
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Ablebens aus dem in Abs. 2 genannten Personenkreis jemanden oder eine sonstige Per-
son als Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch ei-
nen Vertrag übertragen, der erst im Zeitpunkt des Todes des Übertragenden wirksam 
wird. Zu Lebzeiten des Nutzungsberechtigten kann die Umschreibung eines Grabnut-
zungsrechtes der Ehegatte, der eingetragene Lebenspartner oder ein Abkömmling bean-
spruchen, wenn der Nutzungsberechtigte zugunsten dieses Angehörigen schriftlich auf 
das Grabnutzungsrecht verzichtet hat.  
Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann auch jederzeit das Nutzungsrecht auf eine Per-
son aus dem Kreis der in § 1 Abs. 1 Satz 2 Ziff. 1 BestV genannten bestattungspflichti-
gen Personen oder auf eine sonstige Person übertragen. 

(2) Nach dem Tode des Nutzungsberechtigten kann derjenige die Umschreibung eines 
laufenden Grabnutzungsrechtes auf seinen Namen beanspruchen, dem es vom Nutzungs-
berechtigten in einer letztwilligen, rechtsgültigen Verfügung zugewendet wurde. Bei ei-
ner Verfügung zu Gunsten mehrerer Personen hat die erstgenannte Person Vorrang. Stirbt 
der Nutzungsberechtigte ohne eine Verfügung hinterlassen zu haben, so kann das Nut-
zungsrecht auf Antrag auf die in § 1 Abs. 1 Satz 2 Ziff. 1 BestV genannten bestattungs-
pflichtigen Personen übertragen werden. Eingetragene Lebenspartner sind den Ehegatten 
gleichgestellt. 
Innerhalb der Reihenfolge des § 1 Abs. 1 Satz 2 Ziff. 1 BestV hat zunächst die ältere Per-
son Vorrecht vor der jüngeren. Haben Vorberechtigte innerhalb von sechs Monaten kei-
nen Antrag auf Übertragung des Nutzungsrechts gestellt, so wird das Nutzungsrecht auf 
Antrag einer nachberechtigten Person verliehen. Stimmen alle Vorberechtigten zu, so 
kann das Nutzungsrecht auch in begründeten Einzelfällen auf einen dem Verstorbenen 
nahestehenden Dritten übertragen werden. 

(3) Der Anspruch auf Übertragung des Nutzungsrechts erlischt, wenn alle Berechtigten 
die Übernahme ablehnen oder es keiner der Berechtigten des verstorbenen Nutzungsbe-
rechtigten innerhalb eines Jahres seit der Beisetzung übernimmt. In diesem Fall kann die 
Grabstätte während der Ruhefrist zur Betreuung an Personen überlassen werden, die zu 
dem Bestatteten eine persönliche Verbindung hatten. 

(4) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich 
umschreiben zu lassen. Er erhält hierfür einen Grabbrief. 

(5) Bei Grabstätten, an denen nach einer Bestattung niemand das Grabnutzungsrecht 
oder das Betreuungsrecht übernimmt, sorgt die Friedhofsverwaltung auf Kosten eines 
Verpflichteten für den Erhalt der Grabstätte. 

 
 

V. 
Gestaltung der Grabstätten 

 
 

§ 18 
Allgemeine Gestaltungsgrundsätze 

Jede Grabstätte ist, unbeschadet der nachfolgenden Bestimmungen der §§ 19 – 21, so 
zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die Würde des Friedhofs in seinen 
einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird und sein Erscheinungsbild als 
Grünanlage erhalten bleibt.
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VI. 
Grabmale 

 
 

§ 19 
Gestaltung der Grabmale 

(1) Die Grabmale müssen sich in ihrer Gestaltung und Bearbeitung in die Umgebung 
einfügen. 

(2) Für Grabmale dürfen insbesondere nur witterungsbeständiger Naturstein, Kunst-
stein, Holz, Eisen oder Bronze in werkgerechter Bearbeitung verwendet werden. Die Ver-
wendung völlig ungewöhnlicher Werkstoffe oder aufdringlicher Farben ist verboten. 

(3) Firmennamen dürfen am Grabmal nur seitlich unten unaufdringlich angebracht 
werden. 

(4) Nach näherer Bestimmung der Belegungspläne sind stehende oder liegende Grab-
male zulässig. Für die im Bestattungsgarten besonderen Bereiche werden in den Bele-
gungsplänen bestimmte Grabmalformen und –größen vorgegeben. 

(5) In den Belegungsplänen können für die Grabmale Höchst- und Mindestabmessun-
gen vorgeschrieben werden. Die vorgegebenen Grabaußenmaße dürfen weder unter- 
noch überschritten werden. 

(6) Die Grabmale dürfen die Breite und die Länge der Grabstätte nicht überschreiten. 
Die Höchsthöhe für Grabmale beträgt max. 1,50 m. 

(7) Soweit es die Friedhofsverwaltung innerhalb der Gesamtgestaltung und unter Be-
rücksichtigung künstlerischer Anforderungen für vertretbar hält, kann sie Ausnahmen 
von den Vorschriften der Abs. 2 bis 6 und auch sonstige bauliche Anlagen zulassen. Sie 
kann für Grabmale und sonstige bauliche Anlagen in besonderer Lage über Abs. 1 bis 6 
hinausgehende Anforderungen an Material, Entwurf und Ausführung stellen. 

 
 

§ 20 
Grabinschriften 

(1) Grabinschriften sollen hinsichtlich Größe und Ausführung in einem guten Verhält-
nis zum Grabmal stehen. Ihr Wortlaut soll sinnvoll, sachlich und einfach gehalten sein. 

(2) Beschriftungen mit unwürdigem oder Ärgernis erregenden Inhalt sind verboten. 
 

§ 21 

Urnennischen 
(1) Die Abschlussplatten der Urnennischen in der Urnennischenmauer sind und bleiben 

im Eigentum der Stadt Bayreuth. Die Beschriftung darf nur nach einem bei der Fried-
hofsverwaltung aufliegenden Muster erfolgen. 
(2) Es ist nicht gestattet, die Nischen zu verändern, zu vermauern, zu öffnen oder Urnen 
aus den Nischen zu entnehmen. Es ist ferner nicht gestattet, Befestigungsmöglichkeiten 
anzubringen oder an Wänden und Nischen Kränze und Blumen anzubringen oder abzule-
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gen. Die Ablage von Kränzen und Blumen ist an den im Belegungsplan festgelegten Plät-
zen möglich (vgl. § 14 Abs. 7). 

 
§ 22 

Genehmigungserfordernis 
(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schrift-

lichen Genehmigung der Friedhofsverwaltung. Sie soll bereits vor der Anfertigung oder 
der Veränderung des jeweiligen Grabmales oder der sonstigen baulichen Anlage eingeholt 
werden. Auch provisorische Grabmale sind genehmigungspflichtig, sofern sie größer als 
15 cm mal 30 cm sind. Die Anträge sind durch die Nutzungsberechtigten zu stellen; der 
Antragsteller hat sein Nutzungsrecht nachzuweisen. Die Genehmigung kann versagt wer-
den, wenn die Anlage nicht den Vorschriften dieser Satzung entspricht. 

(2) Die Genehmigung ist rechtzeitig, mindestens 14 Tage vor der beabsichtigten Maß-
nahme, zu beantragen, dem Antrag ist beizufügen 
a) der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe 

des Materials, seiner Bearbeitung, der Anordnung der Schrift, der Ornamente und der 
Symbole sowie der Fundamentierung. 

b) Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole im Maßstab 1:1 unter An-
gabe des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung, 
Ausführungszeichnungen sind im Maßstab 1:1 einzureichen, soweit es zum Ver-
ständnis erforderlich ist. In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im 
Maßstab 1:5 oder das Aufstellen einer Attrappe in natürlicher Größe auf der Grab-
stätte verlangt werden. 

(3) Der Beginn von Arbeiten an Grabmalen, Einfassungen oder sonstigen baulichen An-
lagen ist der Friedhofsverwaltung vorher anzuzeigen. 

(4) Die Genehmigung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage 
nicht binnen eines Jahres nach der Genehmigung errichtet worden ist. 

(5) Die nicht genehmigungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als naturla-
sierte Holztafeln oder -kreuze zulässig und dürfen bei Erdgräbern nicht länger als ein 
Jahr mit einer Höhe von 1,5 m und bei Urnengräbern nicht länger als 3 Monate mit einer 
Höhe von 0,7 m nach der Beisetzung verwendet werden. 

(6) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, soweit das zur Wahrung der Rechte anderer 
notwendig ist und der Friedhofszweck es erfordert, Anordnungen zu treffen, die sich auf 
Einfriedungen, Einfassungen und sonstige bauliche Anlagen beziehen. 

(7) Ohne Erlaubnis aufgestellte Grabmale sowie die provisorischen Grabmale oder sons-
tige bauliche Anlagen sind nach schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung an 
den Nutzungsberechtigten unter angemessener Fristsetzung zu entfernen. Ist der Aufent-
halt des Nutzungsberechtigten oder eines sonstig Verpflichteten bzw. dessen Existenz
nicht bekannt, wird durch eine öffentliche Bekanntmachung und durch einen zweimona-
tigen Hinweis auf der Grabstätte auf die Aufforderung hingewiesen. Wird der Aufforde-
rung nicht fristgerecht nachgekommen, so ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, auf 
Kosten des Nutzungsberechtigten bzw. des sonstig Verpflichteten das Grabmal oder die 
sonstige bauliche Anlage zu entfernen und zu verwerten, wenn es den sicherheitsrechtli- 
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chen Anforderungen nicht genügt oder den gestalterischen Merkmalen dieser Satzung 
widerspricht (§ 35). 

 
§ 23 

Verbot von Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit 
Grabsteine und Grabeinfassungen aus Naturstein dürfen nur aufgestellt werden, 

wenn sie ohne schlimmste Formen von Kinderarbeit im Sinne von Art. 3 des Überein-
kommens Nr. 182 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 17. Juni 1999 über das 
Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der 
Kinderarbeit (BGBl. 2001 II S. 1290, 1291) hergestellt worden sind und hierfür ein Nach-
weis gemäß Art. 9a Abs. 2 BestG in der jeweils geltenden Fassung vorgelegt wird. Die 
Herstellung im Sinne dieser Vorschrift umfasst sämtliche Bearbeitungsschritte von der 
Gewinnung des Natursteins bis zum Endprodukt. Eines Nachweises gemäß Satz 1 bedarf 
es nicht, wenn der Letztveräußerer glaubhaft macht, dass die Grabsteine oder Grabein-
fassungen aus Naturstein oder deren Rohmaterial vor dem 1. September 2016 in das Bun-
desgebiet eingeführt wurden. 

 
§ 24 

Anlieferung 
(1) Beim Liefern von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen sind der Friedhofs-

verwaltung vor der Errichtung vorzulegen 
a) der genehmigte Entwurf, 
b) die genehmigte Zeichnung der Schrift, der Ornamente und der Symbole, 

(2) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind so zu liefern, dass sie am 
Friedhofseingang von der Friedhofsverwaltung überprüft und abgenommen werden kön-
nen. 

 
§ 25 

Standsicherheit 
Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den neuesten Bestimmungen und 

den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks (Richtlinien des Bundesinnungsver-
bands des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerhandwerks für das Fundamen-
tieren und Versetzen von Grabdenkmälern in der jeweils geltenden Fassung) durch fach-
kundige Firmen zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft standsicher 
sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken kön-
nen. Satz 1 gilt für die sonstigen baulichen Anlagen entsprechend. 

 
§ 26 

Unterhaltung 
(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in einem ord-

nungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand zu halten. Verantwortlich dafür ist der je-
weilige Nutzungsberechtigte. 

(2) Ist die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen 
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davon gefährdet, ist der Nutzungsberechtigte verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaf-
fen. Bei Gefahr im Verzuge ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, auf Kosten des Ver-
antwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umlegen von Grabmalen, Absperrungen) zu 
treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Fried-
hofsverwaltung nicht innerhalb einer angemessenen Frist beseitigt, ist die Friedhofsver-
waltung berechtigt, dies auf Kosten des Nutzungsberechtigten zu tun oder das Grabmal, 
die sonstige bauliche Anlage oder die Teile davon zu entfernen. Die Stadt Bayreuth ist 
nicht verpflichtet, die nach dieser Bestimmung entfernten Gegenstände länger als sechs 
Monate aufzubewahren. Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne wei-
teres zu ermitteln, genügt eine öffentliche Bekanntmachung und ein zweimonatiger Hin-
weis auf der Grabstätte. 

(3) Der Nutzungsberechtigte ist für alle Schäden verantwortlich, die durch Nichtbeach-
tung der Verpflichtung aus Abs. 1 S. 1 entstehen. 

 
§ 27 

Entfernung 
(1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit oder des 

Nutzungsrechts nur mit vorheriger schriftlicher Erlaubnis der Friedhofsverwaltung von 
der Grabstätte entfernt werden. Sie können an den hierfür vorgesehenen Abfallstellen 
entsorgt werden. 

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind die Grabmale nach einer 
entsprechenden Aufforderung der Stadt Bayreuth durch den vorher Nutzungsberechtig-
ten oder den nach § 17 Abs. 2 Verpflichteten innerhalb von drei Monaten zu entfernen. 
Dazu bedarf es einer Freigabeerklärung der Friedhofsverwaltung. Die Grabstätten sind 
einzuebnen. Kommt der Nutzungsberechtigte oder der sonst Verpflichtete seiner Ver-
pflichtung nicht nach, kann ihn die Friedhofsverwaltung unter erneuter Fristsetzung auf-
fordern, den ordnungsgemäßen Zustand herzustellen. Nach Ablauf der Frist können zur 
Herbeiführung des ordnungsgemäßen Zustandes erforderliche Maßnahmen auf Kosten 
des vormals Nutzungsberechtigten oder sonst Verpflichteten getroffen werden (Ersatz-
vornahme). Ist der Aufenthalt des Nutzungsberechtigten oder Aufenthalt bzw. die Exis-
tenz des sonst Verpflichteten nicht bekannt, ergeht eine befristete öffentliche Aufforde-
rung (Veröffentlichung im Amtsblatt und Hinweis an der Grabstätte). Nach Ablauf dieser 
Frist ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstätte auf Kosten des Nutzungsbe-
rechtigten oder eines Verpflichteten abzuräumen und einzuebnen. Grabmale, Einfriedun-
gen und sonstiger Grabschmuck gehen infolge der Eigentumsaufgabe durch den vormals 
Nutzungsberechtigten entschädigungslos in das Eigentum der Stadt Bayreuth über.  

 
 

VII. 
Herrichtung und Pflege der Grabstätten 

 
 

§ 28 
Allgemeines 

(1) Alle Grabstätten sind bis spätestens 6 Monate nach der Beisetzung bzw. nach der 
Verleihung des Nutzungsrechts würdig herzurichten, gärtnerisch anzulegen und in die-
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sem Zustand zu erhalten. Ausgenommen hiervon sind Grabanlagen ohne Pflegeverpflich-
tung. Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen 
und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. 

(2) Bei allen Grabstätten im Sinne des Absatzes 1 sind der Nutzungsberechtigte oder - 
sofern dieser verstorben ist – die in § 17 Abs. 1 genannten Personen zur ordnungsgemä-
ßen Anlage, Pflege und Instandhaltung der Grabstätte verpflichtet. 

(3) Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Veränderung der Urnensammelgrab-
stätte, der Grabanlagen ohne Pflegeverpflichtung und der gärtnerischen Anlagen außer-
halb der Grabstätten obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung. 

 
§ 29 

Gärtnerische Gestaltung der Grabstätten 
(1) Zur Bepflanzung der Grabstätten sind nur geeignete Gewächse zu verwenden, wel-

che die benachbarten Grabstätten und Anpflanzungen nicht beeinträchtigen. Die Höhe 
und Form der Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung sind dem Gesamtbild des Fried-
hofs, dem besonderen Charakter des Friedhofsteils und der unmittelbaren Umgebung an-
zupassen. 

(2) In den Belegungsplänen können für die Bepflanzung nähere Regelungen über die 
Art der Bepflanzung und die Gestaltung der Grabstätten getroffen werden. In bestimmten 
Friedhofsteilen ist eine Außenumrandung mit Pflastersteinen vorgesehen. Eine komplette 
Abdeckung der Grabstätte mit einer Platte ist nicht erlaubt. Für Grabeinfassungen aus 
Stein bzw. mittels geeigneter Pflanzen ist das in den Belegungsplänen festgelegte Grab-
maß einzuhalten. Grabeinfassungen dürfen nicht mehr als 40 cm über den gewachsenen 
Boden herausragen. 

(3) Das Anpflanzen hochgewachsener Gehölze (Zwergsträucher, strauch- und baumar-
tiger Pflanzen, Bäume) auf den Grabstätten bedarf der Erlaubnis der Friedhofsverwal-
tung. 

(4) Alle gepflanzten Gehölze gehen entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der 
Stadt Bayreuth über, wenn sie von Nutzungsberechtigten nach Ablauf der Ruhefrist oder 
des Nutzungsrechts nicht abgeräumt worden sind. 

(5) Die Friedhofsverwaltung kann den Schnitt und die Beseitigung zu stark wachsender 
oder absterbender Bäume und Sträucher anordnen. Wird die notwendige Maßnahme 
nicht innerhalb der hierfür dem Nutzungsberechtigten gesetzten Frist durchgeführt, so 
werden die Arbeiten von der Friedhofsverwaltung auf seine Kosten durchgeführt. 

 
§ 30 

Vernachlässigung 
(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Nut-

zungsberechtigte oder sonst Verpflichtete auf schriftliche Aufforderung der Friedhofs-
verwaltung die Grabstätte innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in 
Ordnung zu bringen. Ist der Nutzungsberechtigte, bzw. der sonst Verpflichtete, nicht be-
kannt oder nicht zu ermitteln, genügt eine öffentliche Bekanntmachung und ein zweimo-
natiger Hinweis auf der Grabstätte. 

(2) Nach Ablauf der im Abs. 1 festgesetzten Fristen können die zur Herbeiführung des  
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ordnungsgemäßen Zustandes erforderlichen Maßnahmen auf Kosten des Verpflichteten 
getroffen werden. Insbesondere können die Grabstätten von der Friedhofsverwaltung ab-
geräumt, eingeebnet und eingesät werden. 
 
 

VIII. 
Räumlichkeiten und Trauerfeiern 

 
 

§ 31 
Benutzung der Räumlichkeiten 

(1) Der Kühlraum dient der Aufnahme der Leichen bis zur Kremierung oder zur Bei-
setzung im Friedhof. Die Aufbahrungskabinen dienen der Aufbahrung der Leichen zur 
Abschiednahme. Der Abschiedsraum dient der Abschiedname vor Urnenbeisetzungen. 
Die Aschereste werden bis zur Abholung im Urnenraum bereitgestellt. Die vorgenannten 
Räumlichkeiten dürfen nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung und in Begleitung ei-
nes Vertreters des Friedhofspersonals betreten werden. 

(2) Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten Verstorbenen sind in 
einem besonderen Bereich der Leichenhalle aufzustellen. Die Schutzmaßnahmen nach 
§ 7 der Bestattungsverordnung sind zu beachten. 

 
 

§ 32 
Trauerfeiern 

(1) Die Trauerfeiern können in der Aussegnungshalle, am Grab oder an einer anderen im 
Freien vorgesehenen Stelle abgehalten werden. 

(2) Die Aufbahrung des Verstorbenen kann untersagt werden, wenn der Verstorbene an 
einer meldepflichtigen übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Bedenken wegen des Zu-
standes der Leiche bestehen. Unabhängig davon hat der Bestattungsunternehmer in eige-
ner Verantwortung die Schutzmaßnahmen nach § 7 der Bestattungsverordnung zu beach-
ten. 

(3) Die Trauerfeiern sollen jeweils nicht länger  als 45 Minuten dauern. Ausnahmen be-
dürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 

 
 

IX. 
Schlussvorschriften 

 
 

§ 33 
Haftung 

(1) Die Stadt Bayreuth haftet nicht für Schäden, die durch dritte Personen, durch Tiere 
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oder durch eine nicht satzungsgemäße Benutzung ihrer Bestattungseinrichtungen entste-
hen. Der Stadt obliegt keine über die Verkehrssicherungspflicht hinausgehende Obhuts- 
und Überwachungspflicht. 

(2) Die Stadt Bayreuth haftet des Weiteren nicht für Beschädigungen oder das Abhan-
denkommen von Gegenständen, die im Friedhof nicht von ihr ein- bzw. angebracht wur-
den. 

(3) Im Übrigen haftet die Stadt Bayreuth nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
Von dieser Haftungsbeschränkung ausgenommen sind alle Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

 
§ 34 

Gebühren 
Für die Benutzung der städtischen Bestattungseinrichtungen sind Gebühren nach der 

Gebührensatzung zur Satzung der Stadt Bayreuth über die Benutzung der städtischen 
Bestattungseinrichtungen zu entrichten. 

 
§ 35 

Ordnungswidrigkeiten 
Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung i. V. m. § 17 OWiG kann mit Geld-

buße von mindestens 5,- Euro und höchstens 1 000,- Euro belegt werden, wer 
1. die bekanntgegebenen Öffnungszeiten missachtet oder entgegen einer Anordnung 

der Friedhofsverwaltung den Friedhof betritt (§ 4), 
2. den Bestimmungen über das Verhalten auf dem Friedhof zuwiderhandelt (§ 5), 
3. die Bestimmungen über gewerbliche Arbeiten nicht beachtet (§ 6), 
4. den Bestimmungen über Exhumierungen und Umbettungen zuwiderhandelt (§ 11), 
5. den Gestaltungsvorschriften für Grabmale zuwiderhandelt (§ 19), 
6. Grabanlagen oder Inschriften ohne Erlaubnis der Friedhofsverwaltung errichtet, an-

bringt oder ändert (§ 20), 
7. den Vorschriften für Urnennischen zuwiderhandelt (§ 21), 
8. Grabanlagen ohne die erforderliche Genehmigung errichtet oder verändert (§ 22), 
9. Grabmale nicht standsicher fundamentiert und befestigt (§ 25), 
10. Grabmale und sonstige bauliche Anlagen nicht in einem ordnungsgemäßen und 

verkehrssicheren Zustand erhält (§ 26), 
11. Grabmale und sonstige bauliche Anlagen ohne Erlaubnis von der Grabstätte ent-

fernt (§ 27),
12. Grabstätten nicht anlegt, pflegt oder abräumt (§§ 28 und 29), 
13. Grabstätten entgegen § 30 vernachlässigt. 

 
 
 
 



BAYREUTHER STADTRECHT 781 
 

 

936 m 
 

§ 36 
Anordnung für den Einzelfall; Zwangsmittel 

(1) Die Stadt Bayreuth kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Ver-
pflichtungen Anordnungen für den Einzelfall erlassen. Diesen Anordnungen ist unver-
züglich Folge zu leisten. 

(2) Werden die in dieser Satzung festgelegten Handlungspflichten nicht rechtzeitig er-
füllt, kann die Stadt Bayreuth die Handlung auf Kosten des Pflichtigen vornehmen oder 
vornehmen lassen. Die Ersatzvornahme ist vorher schriftlich anzudrohen. Dabei ist eine 
angemessene Frist zu setzen. Ist der Aufenthalt oder die Existenz des Pflichtigen nicht 
bekannt, so ersetzt eine befristete öffentliche Bekanntmachung die an den Pflichtigen 
adressierte schriftliche Androhung. Einer vorherigen Androhung und einer Fristsetzung 
bedarf es nicht, wenn die Ersatzvornahme zur Abwehr einer drohenden Gefahr notwen-
dig ist. Es gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Voll-
streckungsgesetzes. 

 
§ 37 

Alte Rechte 
(1) Bei Grabstätten, über welche die Stadt bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits verfügt 

hat, richtet sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften. 
(2) Im Übrigen gilt diese Satzung. 

 
§ 38 

Inkrafttreten 
(1) Diese Satzung tritt einen Tag nach Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Bayreuth 

in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 20. Oktober 1981, letztmals geändert am 01. Ok-

tober 2012, außer Kraft. 
 
 

Bayreuth, den 25. September 2019 / 30. November 2022 / 
15. Februar 2023 

Stadt Bayreuth 
 

gez. Brigitte Merk-Erbe  
Oberbürgermeisterin 
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